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Gewässerunterhaltung in Städten und Gemeinden
Das Thema Gewässerunterhaltung gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung und unterliegt derzeit einer 
bemerkenswerten Dynamik. Das zeigt sich u. a. in den 
Veränderungen der Definition im Wasserrecht (WHG), 
in der Beachtung in den Maßnahmenprogrammen der 
EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und in den zahl-
reichen Gremien und Publikationen, die sich des Themas 
annehmen. 

Gleichzeitig herrscht Unklarheit darüber, inwieweit die 
Unterhaltungspflichtigen kleinerer Gewässer in diesen 
Prozess eingebunden sind. Da Gewässer III. Ordnung 
mit insgesamt etwa 130.000 km Länge über 80% der 
oberirdischen Gewässer Niedersachsens ausmachen, ist 
diese Frage von nicht zu unterschätzender Bedeutung. 
Städte und Gemeinden sind in erheblichem Umfang Trä-
ger der Unterhaltungslast von Gewässern III. Ordnung. 
Um zu klären, inwieweit die Städte und Gemeinden die 
Unterhaltung selbst durchführen und wie derzeit die 
Unterhaltungspraxis aussieht, führte die wib (Wasserrah-
menrichtlinien-InfoBörse), ein vom Niedersächsischen 
Ministerium für Umwelt und Klimaschutz unterstütztes 
Projekt der Kommunalen Umwelt-AktioN U.A.N., 2009 
eine Umfrage durch. Deren Ergebnisse sind im Fol-
genden dargestellt. Darüber hinaus soll dieser Rundbrief 
Ziele, Grenzen und Möglichkeiten einer veränderten Un-
terhaltungspraxis in Städten und Gemeinden aufzeigen. 

Statt der weit verbreiteten gleichförmigen Verhältnisse 
in den Gewässern werden kleinräumig variierende 
Bedingungen angestrebt: Wechsel zwischen flachen und 
tiefen Bettformen (Kolk-Rauschen-Struktur), Wechsel 
zwischen groben und feinen Sohlbereichen, Vorhanden-
sein von Strukturelementen wie Baumwurzeln, Steine, 
Pflanzen, Totholz und Uferüberhänge. Abbildung 1 zeigt 
beispielhaft, wie die so entstandenen kleinräumig vari-
ierenden Gewässerstrukturen, verschiedensten Organis-
men vielfältige Lebensbedingungen bieten. 

(Abb. 1 : Lebensraum Bachsohle: Mosaik der Kleinlebensräume und ihre typischen Bewohner 
aus: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 2004: Bäche, Flüsse und Altarme. 
Reihe: Biotope in Baden-Württemberg Nr. 14) 

Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass solche Bedingungen 
meist nicht allein durch eine veränderte Unterhaltung 
geschaffen werden können. In stark ausgebauten, 
begradigten Gewässern ist i. d. R. eine Kombination 
von veränderter Unterhaltung und Revitalisierungs-
maßnahmen notwendig (z. B. Initiierung eigendyna-
mischer Entwicklungsprozesse oder Beseitigung von 
Wanderungshindernissen zur Wiederherstellung der 
Durchgängigkeit - meist also von Ausbaumaßnahmen).                  
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Gewässerunterhaltung und guter ökologischer 
Zustand
Während die Vorschriften der Gewässerunterhaltung 
früher nahezu ausschließlich auf die „Erhaltung eines 
ordnungsgemäßen Zustands für den Wasserabfluss“ 
ausgerichtet waren, ist  „die Pflege und Entwicklung des 
zu unterhaltenden Gewässers“ nach § 98 NWG  heute 
ebenso als Aufgabe festgeschrieben. Auch § 39 des 
neuen WHG, das zum März 2010 in Kraft tritt, betont die 
ökologische Ausrichtung der Gewässerunterhaltung. 
Hinzu kommen die Anforderungen in Zusammenhang 
mit der WRRL, nach denen sich die Gewässerunter-
haltung an der Zielsetzung des guten ökologischen 
Zustands bzw. Potenzials bis 2015 auszurichten hat. 

Vor diesem Hintergrund lautet die Forderung für viele 
der niedersächsischen Fließgewässer: Artenvielfalt und 
bzw. durch Strukturvielfalt. 
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Aufgrund der erstgenannten Punkte reagieren kleine 
Gewässer sensibel auf Unterhaltungsänderungen, 
gleichzeitig ist ihr biologisches Entwicklungspotenzial 
infolge erhöhter Austrocknungsgefahr oftmals nicht be-
sonders ausgeprägt. Es ist daher nicht im Sinne der Ziel-
setzung, jeden Wegeseitengraben unter ökologischen 
Gesichtspunkten zu unterhalten. Andererseits können 
naturnahe Gewässeroberläufe einen großen Einfluss auf 
die ökologischen Verhältnisse des sich anschließenden 
Gewässersystems haben. So gelten gerade die kleinen 
Gewässer als Kinderstube der Fische (s. wib-Rundbrief 
Nr. 7). Hier gilt es die lokalen Kenntnisse der Städte und 
Gemeinden zu nutzen, um die Gewässerabschnitte 
ausfindig zu machen, an denen schonendere, selektive 
Formen der Gewässerunterhaltung unter ökologischen 
Gesichtspunkten erfolgversprechend sind. Eben weil es 
sich um kleine, teilweise schwer zugängliche Gewässer 
handelt, die mit angepassten Fahrzeugen und häufig 
sogar manuell unterhalten werden, bestehen gute 
Voraussetzungen, ohne großen Mehraufwand und ohne 
großes Risiko, vorsichtig Erfahrungen zu sammeln. 

Da Gewässer III. Ordnung bei der Vergabe von Förder-
mitteln für Fließgewässermaßnahmen i. d. R. keine 
Priorität besitzen, bietet die Unterhaltung eine gute 
Chance, Einfluss auf den Gewässerzustand zu nehmen. 

Sicher ist aber auch, dass das Ziel naturnaher, arten-
reicher Gewässer nicht ohne eine entsprechend ange-
passte Unterhaltung möglich ist. 

Die Gewässerunterhaltung hat großen Einfluss auf die 
Gewässerstruktur und kann durch selektives Vorgehen 
viel für den Erhalt kleinräumiger Habitate tun. Dazu 
zählt z. B. die Schonung naturnaher Vegetationsstruk-
turen und empfindlicher Bereiche wie dem Gewässerfuß 
sowie von Kies- und Steinsubstraten der Sohle. Auch das 
Belassen von Totholz schafft Lebensräume und Verste-
cke. Eine zeitlich und räumlich variierende Mahd erhält 
den zahlreichen Organismen Rückzugsraum. Dieses Vor-
gehen bedeutet eine Abkehr von der Routine und eine 
kritische, teilweise sogar punktuelle Überprüfung der 
Unterhaltungsnotwendigkeit sowie eine Beschränkung 
der Grundräumung auf begründete Einzelfälle. 

Eine solche Unterhaltung kann zu erhöhtem Aufwand 
und damit erhöhten Kosten führen. Das ist allerdings 
nicht zwangsläufig der Fall und auch der gegenteilige 
Effekt kann eintreten: Durch die Stabilisierung der Sohle, 
durch verminderten Aufwuchs infolge von Beschattung, 
durch Festlegen von Sedimenten in der Ufervegetation 
kann der Unterhaltungsumfang teilweise sogar redu-
ziert werden. 

Gewässer III. Ordnung = Gewässer III. Klasse ?
Gegenüber größeren Gewässern weisen Gewässer III. 
Ordnung tatsächlich besondere Voraussetzungen und 
damit häufig auch besondere Beschränkungen hinsicht-
lich möglicher Unterhaltungsänderungen auf: 

•	 geringe hydraulische Toleranz, 

•	 geringes Gefälle (besonders im nordwestlichen

 	 Niedersachsen),

•	 geringer räumlicher Spielraum, meist keine

                 Randstreifen,

•	 verschärfte Güteproblematik durch direkten       
                 Eintrag von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln
                 (s. keine Randstreifen), sowie durch Dränage-
                 einleitungen bei gleichzeitig geringen Ab-
                 flussmengen, 

•                häufiges Trockenfallen.

(Steinriede, Gemeinde Edemissen : Vermindertes Krautwachstum durch Beschattung)

www.wrrl-kommunal.de

Nr. 6 | Dezember 2009



3

73 Städte bzw. Gemeinden antworteten. Das entspricht 
einem Rücklauf von etwa 24%. Auch wenn die Ergeb-
nisse nicht den Anspruch erheben repräsentativ zu sein, 
geben sie doch einen Eindruck der Situation vor Ort.

In Abbildung 3 ist dargestellt, für wieviel Kilometer 
Gewässer die Städte/Gemeinden jeweils zuständig sind. 
Diese Angabe setzt sich zusammen aus den stadt-/ge-
meindeeigenen Gewässern und solchen, die zusätzlich 
unterhalten werden.

Befragt nach den Durchführenden (Abb. 4) gaben 10% 
der Städte/Gemeinden an, die Unterhaltung kom-
plett in Eigenregie durchzuführen. 37% vergeben die 
Unterhaltungsarbeiten vollständig, größtenteils an 
Dienstleistungsunternehmen. In 53% der Fälle bestehen 
höchst unterschiedliche Kombinationen von eigener 
Unterhaltung und der Vergabe an Unterhaltungsver-
bände und/oder Dienstleistungsunternehmen, die in 
Abbildung 5 dargestellt sind.

(Abb. 4: Durchführende der Unterhaltung [% der Städte/ Gemeinden])
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(Abb. 5: Kombinationen: Anteile einzelner Unterhaltender in den Städten/ Gemeinden)(Abb. 3: Zuständigkeiten der Städte/Gemeinden für Gewässer III. Ordnung [km])
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Zuständigkeiten für weitere Gewässer bestehen bei 
einem Drittel der Städte/Gemeinden, z. B. weil Gewässer 
für öff entliche Regenwassereinleitungen genutzt wer-
den, weil sie von besonderer Bedeutung für den Hoch-
wasserschutz sind oder aufgrund von Vereinbarungen 
im Rahmen von Radwegebau oder Flurneuordnung. 

Die unterschiedliche Bedeutung, die das Thema Gewäs-
serunterhaltung in den Städten/Gemeinden besitzt, 
zeigt sich in der großen Spannweite von 0 bis 410 km 
(Mittelwert 70 km).

Vor diesem Hintergrund kommt den Bemühungen um 
eine Unterhaltungspraxis, die die Gewässerentwicklung 
fördert, besondere Bedeutung zu. Dass sich bereits 
Städte und Gemeinden dieser Aufgabe bewusst anneh-
men und insgesamt ein Anfang gemacht ist, zeigt die 
folgende Umfrage. 

2009 befragte die wib die Bauamtsleiterinnen und Bau-
amtsleiter des Niedersächsischen Städte- und Gemein-
debundes (NSGB) zur Gewässerunterhaltung.

(Abb. 2: Umfrage zur Gewässerunterhaltung)
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